
95
[1598 ? ] 1 A
ORTSSTIMME[AUSGESTELLT VON STADT UND AMT ZUG? ] FUER [LANDAMMANN

UND LANDRAT VON] GLARUS

"Unser . . . G. L . A. E . [Landammann und Landrat ] von Glarus ehrsamen Rathsbot-

sehafftenj zum anderen vor uns Jn gesessnem [Stadt - und Amts - ] Rath erschynen }

Unnd unns gantz fründt : unnd Eydtgnossisoh angesuohtt unnd gebetten , das wier



84/95

Jnen Zu sonderem gefallen auch durch Jres landts besserer ruwen unnd Zu ver-

mydung . . . [grösserer ] wyttleuffigkheytten wegen 3 Jre Nüwe erwellte Landtvögtt

uff Lauwys unnd Rhynthal 3 welche wol leyder wieder die gmeynen Eydtgnosischen

Badischen [Abschieds - ] Artickel gehandlet [=getrölt ?] haben sollendt 3 da aber

sy U. G. L. E . von Glarus als Zu Baden abgewysen widerumb andere Landtvögt ann

Jrr gehebtten grossem gwaltt [=Landsgemeinde ] Zu erwellen Vorhabens 3 syendt

alss die ersten widerumb mitt eynheliger stym erweltt worden 3 Auch öffentlich

her fur gestanden Unnd Jren gelerten Eydt geschworen das sy sidther der Zitt

da sy abgewysen biss Zu getachter Landtsgmeindt eynicher massen nit geprati-

ciert habend 3 unnd also uns dessen eyn schriff [ t ] Hohes Uhrkundt furgelegtt

wellendt sy uns nachmalen gebetten haben 3 als fur Unsere Ohrts 3 man solche er-

weltte Landtvögtt uffrytten lassen 3 als dann sye auch gnugsam für solche men-

ner versprechen wellendt das sy sich mencklichen unclagbar haltten unnd tra¬

gen auch wegen Jres grossen gehebtten costens 3 die underthanen [ im Rheintal

und in Lugano ] Jnn dheinerley gstaltt nitt trengen werden 3 sonders eynem Je-

deren gutt gerichtt unnd rechtt haltten . Es habendt auch sy U. G. L . E . von Gla¬

rus solches practicieren allerdings eynheylig uffgehebtt unnd uff Zechen Jar

Land eymüedig so starck alls Jrnmer müglich syn mag verbotten 3 müesse auch

gwusslich Zu kheynen Zitten mehr dess Ohrtts von Jnen fähler beschehen 3 son¬

ders sich Jrem aller besten vemügen nach vor althen Sachen verhuetten wellendt.

Es habendt auch U. G. L . E . [Bürgermeister bzw . Schultheiss und Rat ] von Zurich

Bem 3 Sehaffhusen unnd Basel 3 haryn bewilligett . Unnd als wier Jr anbringen

frünndtlich pitten Unnd begeren verstanden 3 unnd die wichtickeytt der Sachen

erturett 3 auch alle böse Conséquents so U. G. L . E . von Glarus 3 daruss ervolgen 3

wan wier uns weygerten 3 Zu demm die starcke Vertröstung Jnnkünftig solches

Zu verhuetten Zu gemüett gefüertt . . . 3 so Habendt wier für unsere Ohrts Stirn

der Oberkheit Zueheren unnd dem gantzen landt Glarus Zu besseren ruwen unnd

gutten fridts wegen solchen Jren beiden erweltten Landtvögtten uff Lauwis unnd

Rynthal 3 uffzerytten vergünstigen wellen 3 Mitt der clarlichen unnd heyteren

erlütterung 3 das wo fürterhin Jrenthalben wider die Badischen Artickel unnd

Satzung mehr gehandlett wier Jnen gentzlich in solicher sach khein· Audientz

Zu eynicher Zitt nitt mehr geben wellendt 3 Sonders sye hyemitt auch starck

dahin manen wellendt 3 das uffs künftig bye Jnen solche Articklen stiff . . . ob-

gehaltten werde 3 als uns dann Zum theil versprochen worden . "

1 ) Das vorliegende Dokument kann nicht eindeutig datiert werden . Eine entspre¬
chende Anfrage beim Landesarchiv Glarus verlief ergebnislos . Sie könnte
deshalb 1598 erlassen worden sein , weil in diesem Jahr sowohl im Rheintal

J



als in Lugano Glarner Landvögte ihr Amt antraten : im Rheintal war dies Johann
Vogel,  in Lugano Gabriel S c h m i d . Dass es wegen des Amtsantritts die¬
ser Landvögte zu Problemen gekommen war , könnte aus einem Hinweis in EA V 1,
1522 Art . 56 hervorgehen : Dort wird nämlich vermerkt , da der neue Landvogt
von Lugano , Gabriel Schmid, . immer noch nicht eingetroffen sei , solle vorder¬
hand der Landschreiber von Lugano , Johann Konrad von Beroldingen,
als dessen Statthalter fungieren.

Konzept , vom Zuger Stadtschreiber ? Konrad III . Zurlauben - AH 84 , 229
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